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 Stadt Wehlen, Juni 2020 
 

 
Hygieneregeln für Sportstätten des TuS Einheit Wehlen e.V. 

 
Gemäß Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen ist es erlaubt, Sportstät-
ten ohne Publikum zu öffnen. Mittels dieses Hygienekonzeptes regeln wir die Teil-
nahme am Trainingsbetrieb während der Gültigkeitsdauer dieser Verordnung.   
  
Grundlegendes  
 
1.  Wer krank ist oder sich krank fühlt, nimmt nicht am Training teil.  
2.  Diejenigen, die durch Covid-19 besonders gefährdet sind, nehmen nicht am 

Training teil (chronisch Erkrankte, Asthmatiker, geschwächtes Immunsystem)   
3.  Allgemeine Hygieneregeln wie Händewaschen, Niesetikette und Mindestab-

stand sind einzuhalten  
 
Details  
 
1.  Sport bedeutet Bewegung. Um immer einen ausreichenden Mindestabstand zu 

haben, muss jedem Teilnehmer am Training eine freie Fläche von 20 m² zur 
Verfügung stehen. Damit ergeben sich folgende maximale Teilnehmerzahlen für 
die einzelnen Trainingsstätten:   
Sportheim: 
Größe der Halle ca. 160 m² = max. 8 Personen je Trainingseinheit 

2.  Wenn möglich lüften! z.B.: Fenster auf! Das Virus wird durch die Luft übertra-
gen, daher ist bei Innensportstätten für ständigen Luftwechsel zu sorgen. 
Für den Hallensportbereich muss man berücksichtigen, dass oftmals nicht alle 
Fenster geöffnet werden können oder aus baulicher Sicht eine Querlüftung 
nicht möglich ist. Aber bereits eine einseitige Lüftung oder Lüftung nur auf 
Kippstellung sorgt für einen Luftaustausch, durch den die Virenlast je m³ Raum-
luft sinkt. 

3.  Es müssen Anwesenheitslisten geführt und mindestens 3 Wochen aufbewahrt 
werden.  

4.  Die Klinken und - wenn möglich - Sportgeräte sollen vor und nach dem Training 
mit den bereitstehenden Mitteln desinfiziert werden. 

5. Die Nutzung der Umkleidekabinen entfällt, also bitte fertig angezogen zum Trai-
ning (in Sportkleidung) erscheinen 

6.  Toiletten der Sporteinrichtungen dürfen benutzt werden, hierbei sind die allge-
meinen Hygieneregeln einzuhalten. 

 
Die bereitstehenden Desinfektionsmittel sind ausschließlich für die Sporteinrichtun-
gen des TuS Einheit Wehlen e.V. bestimmt und zu benutzen. Sollten diese entwendet 
werden, führt dies zur Schließung der Sportanlagen. 
Jedes Mitglied ist angehalten auf die Umsetzung der Hygieneregeln zu achten! 
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